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können solche Personen, welche aus anderen Gründen keine Gewähr mehr für die Erfüllung
ihrer Pflichten bieten, ihres Ausweises verlustig erklärt werden.

Art. 9. Die finanziellen Beiträge, welche von Gemeinden, Korporationen oder Pri
vaten für die Ausbildung von Krankenwärtern des Roten Kreuzes geleistet werden, sind dem

Jnstruktionsdepartement und nicht etwa den Spitälern oder den Kursteilnehmern auszurichten.

Burgdorf, den 30. März 1895.
Direktion des schweiz. CentralvereinS vom Roten Kreuz, Departement zur die Instruktion:

Der Präsident: Steiger, Nat.-Rat. Der Sekretär: Dr. Mürset, Oberstlieut.

An die Mitglieder der Direktion des schweiz. CentralvereinS vom Roten Kreuz.
Aarau, den 25. Mär; 1895.

Im Auftrage der Geschäftslcitung lade ich Sie hiemit zu der Donnerstag den 25. April,
nachmittags 1 Uhr, im Bahnhofrestaurant Ölten stattfindenden Direktionssitzung des Central-
Vereins vom Roten Kreuz ein.

Traktanden:
1. Bericht, betr. Beteiligung an der Genfer Landesausstellung.
2. Aufstellung des Traktandenverzcichnisses für die diesjährige Delegicrtenversammlnng.
3. Bestimmung von Ort und Zeit der Delegiertenversammlung.
4. Rapport der Departements-Chefs.
5. Allfällige Anträge und Anregungen.

Diejenigen Mitglieder, welche verhindert find, an dieser Sitzung teilzunehmen, mögen
gefl. hievon unserm Präsidium vor der Sitzung Kenntnis geben. Überdies haben die Herren
Departements-Chefs im Falle Nichterscheinens für geeignete Vertretung ihres Departements
zu sorgen. Das Sekretariat.

Der Regicrungsrat des Kantons Solothurn hat dem schweiz. Roten Kreuz einen

Staatsbeitrag von Fr. 50 verabfolgt.

Mitteilungen des Centralkomitees an die tit. Sektionen.

Werte Kameraden!
Wir teilen Ihnen mit, daß das Centralkomitec in seiner Sitzung vom 24. März ab-

hin beschlossen hat, die Delegiertcnverfammlung Samstag den 11. und Sonntag
den 12. Mai niichstkünstig abzuhalten, und wurde dieser Beschluß in der Vcreinsversamm-
lung vom 30. März angenommen. Das nähere Programm wird in den nächsten Tagen
nebst Cirkular an die Sektionen abgesandt werden und ersuchen wir, uns diesbezügliche An-
träge baldigst einzusenden; bis jetzt liegen zwei Anträge vor.

Zugleich teilen wir mit, daß die Sektion Zürich Sonntag den 10. März die Ein-
weihung einer Vereinsfahne abhielt, zu welcher Feier die Kameraden unserer schwestcrsek-
tionen von Basel, Bern, St. Gallen und Wald, sowie sämtliche militärischen Vereine von
Zürich eingeladen und erschienen waren. Die Sektion Basel, sowie der Pontonnierfahrverein
Zürich hatten in freundlicher Weise die Pathenstelle übernommen. Wir werden in nächster

Nummer einen ausführlichen Bericht über diese Feier erscheinen lassen.

Ferner machen wir die freudige Mitteilung, daß wir eine neue Sektion in unsern
Verband aufgenommen haben. Es ist dies die Sektion Degersheim (Kt. St. Gallen). Die-
selbe zählt 21 Mitglieder. Wir zweifeln nicht, daß die neue Sektion unter der Leitung des

rührigen Präsidenten, Herrn Wachtmeister Natter, bald aufblühen und stark anwachsen werde,

um als festes Glied unsern Verband zu kräftigen.
Mit kameradschaftlichem Gruß und Handschlag zeichnen

Namens des Centralkomitees des schweiz. Militär-Sanitätsvereins,
Der Präsident: I. Bietenhader, Wärter. Der Aktuar: U. Kunz, Korporal.
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